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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1953

Norm

ABGB §833 B1

EGZPO ArtXLII II

Rechtssatz

Zur Klage auf Rechnungslegung ist auch der Miteigentümer passiv legitimiert, der die faktische Verwaltung führt,

wenngleich nach außen ein anderer Miteigentümer als Berechtigter aufscheint ( Witwenbetrieb, der durch einen Sohn

geführt wird; Klage der Schwester als Miteigentümerin ).
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